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Die Plausibilisierung und Berechnung unternehmerischer Risiken in der Kinder- und Jugendhilfe

Zugegeben, die Soziale Arbeit im Allgemei-
nen und die Kinder- und Jugendhilfe im Be-
sonderen stellen einen Markt dar, der man-
chen Besonderheiten gehorcht und eigenen 
Gesetzen unterworfen ist (sozialrechtliches 
Leistungsdreieck, Trägerpluralität, Rahmen-
verträge etc.). Daraus abzuleiten, dass ka-
pitalismusimmanente Faktoren und grund-
legende betriebswirtschaftliche Gegeben-
heiten für die Anbieter von Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe aber keine Gültigkeit 
hätten, ist haltlos. Vielmehr ist mit Scherr tref-
fend zu konstatieren, dass Soziale Arbeit als 
Beruf und als organisierte Hilfe »selbst immer 
auch ein Vollzug von Ökonomie ist, d. h. sich 
mittels der Verausgabung von Geld und der 
Bewirtschaftung prinzipiell knapper Mittel 
vollzieht« (Scherr 2022, 18). Selbst ohne die 
Absicht der Gewinnerzielung können Träger 
sich betriebswirtschaftlichen und unterneh-
mens- bzw. gesellschaftsrechtlichen Notwen-
digkeiten nicht verschließen.

In der Rechtsprechung und in der Literatur 
besteht in Anlehnung an § 78b SGB VIII Ei-
nigkeit darüber, dass das Entgelt so auszu-
gestalten ist, dass für den Leistungserbringer 
die Möglichkeit besteht, mit dem Betrieb der 
Einrichtung einen Gewinn zu erwirtschaf-
ten (vgl. Gottlieb/Kepert/Dexheimer, § 78b 
SGB VIII, Rn. 3 sowie Kepert ZFSH/SGB 2019, 
428). Nur dann wird ein Entgelt als leistungs-
gerecht angesehen. Nun kann theoretisch auf 
dreierlei Arten Gewinn erzielt werden: Durch 
den Ausgleich für ein nicht eingetretenes all-
gemeines unternehmerisches Risiko, durch 
den Ausgleich für ein nicht eingetretenes 
spezifisches unternehmerisches Risiko und 
durch die Schaffung einer »echten Gewinn-
möglichkeit«. Dass die beiden erstgenannten 
Arten keine echte Gewinnmöglichkeit sind, 
wird im Folgenden erläutert.

Ein Entgelt ist nur dann leistungsgerecht, 
wenn es bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
die Kosten einer Einrichtung hinsichtlich der 
voraussichtlichen Gestehungskosten deckt. 
Zu diesen Gestehungskosten zählen mitunter 
auch Kosten, die durch möglicherweise ein-
tretende Risiken oder etwa den Einsatz von 

Fremdkapital entstehen. Die Vergütung die-
ser Kosten im prospektiven Entgelt enthält die 
Möglichkeit, einen Gewinn zu erwirtschaften 
– nämlich immer dann, wenn bspw. ein Risi-
ko wider Erwarten nicht eintritt. Durch eine 
Plausibilisierung eines Risikos (tatsächliche 
Eintrittshäufigkeit über einen bestimmten Be-
trachtungszeitraum, tatsächliche Schadens-
höhe im Eintrittsfalle) können begründete 
Annahmen für den zukünftigen Eintritt dieses 
Risikos getroffen werden. Die eben noch ver-
mutete »versteckte« Gewinnmöglichkeit wird 
dadurch relativiert, sie entpuppt sich lediglich 
als vermeintliche Gewinnmöglichkeit bzw. als 
Risikovorsorge.

Daher ist der Ausgleich von Risikokosten 
unserer Auffassung nach zwingend von 
einem »echten Gewinn« zu unterscheiden. 
Der Ausgleich von Risikokosten deckt bei 
sachgemäßer Anwendung grundsätzlich nur 
das Delta zwischen drohendem Verlust und 
Kostendeckung ab.

Insofern argumentieren wir im Folgenden, 
dass Risiko- und andere Gestehungskosten 
aus sozialunternehmerischer Sicht selbstver-
ständlich bedacht werden und auch in Ent-
gelten Berücksichtigung finden müssen. Da-
bei handelt es sich nicht um eine (versteckte) 
Gewinnerzielungsabsicht. Allgemeine unter-
nehmerische Risiken sind jedem unterneh-
merischen Tun innewohnend und müssen bei 
jeder Kostenrechnung und Entgeltkalkulation 
berücksichtigt werden. Spezifische unterneh-
merische Risiken sind empirisch anhand kon-
kreter Erfahrungswerte aus der Vergangenheit 
zu benennen und darzustellen. Ihr (erneuter) 
Eintritt in der Zukunft kann mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, der mögliche Schadensfall und die 
damit verbundene Entstehung von Kosten im 
Vertragszeitraum begründet werden.

Die Aufnahme von Risikokosten in ein pro-
spektives Entgelt ist daher keine verdeckte 
Gewinnerzielungsabsicht, sondern eine be-
triebswirtschaftlich notwendige Strategie, 
um die Gefahr eines Verlustes zu minimieren 
und ein langfristiges Überleben der Einrich-
tungen zu sichern.

File Name: 02_Jugendhilfe_02_Thema  Stage: 1st Proof  Date: 28/11/2023 10:31:15 AM (GMT+5:30)  Pages: 503 of 530

07490306_Jugendhilfe_2023_06_Innenteil.indb   50307490306_Jugendhilfe_2023_06_Innenteil.indb   503 28-Nov-23   10:31:1928-Nov-23   10:31:19


